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Gebrauchtfahrzeug - Verkaufsbedingungen 

Nachstehende Bedingungen gelten für den Verkauf von Gebraucht- und Jahreswagen durch die Hartmann GmbH, Grevenbroich. Das im Einzelfall 
verkaufte Kraftfahrzeug wird nachfolgend „Kaufgegenstand“ genannt. 

A Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen 

1. Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und Pflichten 
des Käufers 

1.1. Der Käufer ist an die Bestellung sechs Wochen, bei Nutzfahrzeu-
gen zwei Wochen gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, 
wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung innerhalb der je-
weils genannten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung aus-
geführt hat. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller un-
verzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt. 

1.2. Sämtliche Vereinbarungen, z. B. Nebenabreden, Zusicherungen, 
nachträgliche Vertragsänderungen sind schriftlich niederzulegen. 

1.3. Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem 
Kaufvertrag sowie der Weiterverkauf des Kaufgegenstandes vor 
Erhalt bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 

2. Preise 

2.1. Der Preis des Kaufgegenstandes (Kaufpreis) versteht sich ab Ge-
schäftssitz ohne Skonto und sonstige Nachlässe zuzüglich Um-
satzsteuer. Vereinbarte Nebenleistungen wie z. B. Überführungs-
kosten, Fracht- und Transportkosten, Zoll etc. werden zusätzlich 
berechnet. 

2.2. Den Preisen der Auftragsbestätigung liegen die heutigen Beschaf-
fungs- und Lohnkosten zugrunde. Bei deren Steigerung ist der Ver-
käufer zur entsprechenden Anpassung des vereinbarten Kaufprei-
ses berechtigt, sofern die Lieferung später als vier Monate nach 
Vertragsabschluß erfolgt. 

3. Zahlung und Zahlungsverzug 

3.1. Der Kaufpreis, Preise für Nebenleistungen sowie verauslagte Kos-
ten sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes zur Zahlung fällig. 

3.2. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden unter Be-
rechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen nur nach schriftli-
cher Vereinbarung angenommen. 

3.3. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann auf-
rechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist 
oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht 
kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 
Kaufvertrag beruht. 

3.4. Sind zwischen dem Verkäufer und Käufer Teilzahlungen vereinbart 
und ist der Käufer eine juristische Person oder ist der Kredit nach 
dem Inhalt des Vertrages für eine bereits ausgeübte gewerbliche 
oder selbständige berufliche Tätigkeit bestimmt, wird die gesamte 
Restschuld - ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwaiger Wechsel - 
einschließlich bis zum Fälligkeitstag aufgelaufener vereinbarter 
Zinsen fällig, wenn der Käufer mit mindestens 2 aufeinanderfol-
genden Teilzahlungen ganz oder teilweise mit mindestens 10%, 
bei einer Laufzeit des Kreditvertrages über 3 Jahre mit 5% des 
Teilzahlungspreises in Verzug ist. Die gesamte Restschuld wird 
ferner fällig, wenn der Käufer seine Zahlungen allgemein einstellt 
oder wenn über sein Vermögen das Insolvenz- oder Vergleichsver-
fahren beantragt ist. Das gleiche gilt bei einer natürlichen Person 
als Käufer, wenn der Kredit zur Aufnahme einer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit bestimmt ist und der Barzah-
lungspreis 50.000,- Euro übersteigt. 

3.5 Statt die Restschuld zu verlangen, kann der Verkäufer – unbe-
schadet seiner Rechte aus Ziff. 5 Nr. 2 dem Käufer schriftlich eine 
Nachfrist von zwei Wochen zur Zahlung des rückständigen Betra-
ges setzen mit der Erklärung, dass er bei Nichtzahlung innerhalb 
der Frist die Erfüllung des Vertrages durch den Käufer ablehne. 
Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Verkäufer berechtigt, 
durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen: der Anspruch 
auf Erfüllung ist ausgeschlossen. 

3.6. Eine zwischen Verkäufer und Käufer getroffene Vereinbarung von 
Teilzahlungen, die nicht unter Ziff. 3 dieses Abschnittes fällt, kann 
der Verkäufer kündigen und Zahlung der Restschuld, wenn 

- der Käufer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teil-
zahlungen ganz oder teilweise in Verzug kommt und der rück-
ständige Betrag mindestens 10% , bei einer Laufzeit der Teil-
zahlungen von mehr als drei Jahren mindestens 5% des Teil-
zahlungsbetrages beträgt und 

- der Verkäufer dem Käufer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur 
Zahlung des rückständigen Betrages mit der Erklärung ge-
setzt hat, dass er bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die ge-
samte Restschuld verlange. 

Verlang der Verkäufer die Restschuld, so vermindert sich diese 
um die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten der Teil-
zahlungen, die bei staffelmäßiger Berechnung auf die Zeit nach 
Fälligkeit der Restschuld entfallen. 

3.7. Statt Zahlung der Restschuld zu verlangen, kann der Verkäufer im 
Falle der Ziff. 4 Abs. 1 dieses Abschnittes – unbeschadet seiner 
Rechte aus Ziff. 5 Nr. 2 – dem Käufer schriftlich eine Nachfrist von 
zwei Wochen setzen mit der Erklärung, dass er bei Nichtzahlung 
innerhalb der Nachfrist die Erfüllung des Vertrages durch den Käu-
fer ablehne und von diesem zurücktrete. Nach erfolglosem Ablauf 
der Frist kann der Verkäufer durch schriftliche Erklärung vom Ver-
trag zurücktreten; der Anspruch auf Erfüllung ist ausgeschlossen. 

3.8. Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann 
aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist 
oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht 
kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 
Kaufvertrag beruht. 

3.9. Verzugszinsen werden mit 5% über dem Basiszinssatz berechnet. 
Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer eine 
Belastung mit einem höheren Zinssatz oder der Käufer eine gerin-
gere Belastung nachweist. 

4. Lieferung und Lieferverzug 

4.1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen 
beginnen mit Vertragsabschluß. Werden nachträglich Vertragsän-
derungen vereinbart, ist erforderlichenfalls gleichzeitig ein Liefer-
termin oder eine Lieferfrist erneut zu vereinbaren. 

4.2 Der Käufer kann zehn Tage - bei Nutzfahrzeugen vier Wochen - 
nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 
unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemes-
sener Frist zu liefern mit dem Hinweis, dass er die Abnahme des 
Kaufgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne. 
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Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. 
Der Käufer kann neben Lieferung, Ersatz eines durch die Verzöge-
rung etwa entstandenen Schadens verlangen; dieser Anspruch 
beschränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers aus 
höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises. 

4.3 Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer berechtigt, 
durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen; dieser An-
spruch beschränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers 
auf höchstens 10% des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Ver-
trag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, steht ihm ein 
Schadensersatzanspruch nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit des Verkäufers zu. Der Anspruch auf Lieferung ist in den Fäl-
len dieses Absatzes ausgeschlossen. 

4.4 Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch 
Zufall unmöglich, so haftet er gleichwohl nach Maßgabe der Ziff. 2 
und 3 dieses Abschnittes, es sei denn, dass der Schaden auch bei 
rechtzeitiger Lieferung eingetreten sein würde. 

4.5 Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist 
überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreitung des 
Liefertermins oder Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers 
bestimmen sich dann nach Ziff. 2 Satz 3 sowie nach den Ziffern 3 
und 4 dieses Abschnittes. 

4.6 Die Auslieferung erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Käufers. 
Dies gilt auch dann, soweit der Verkäufer die Lieferung mit eigenen 
Fahrzeugen vornimmt. Soweit der Käufer es wünscht, wird der 
Verkäufer eine Transportversicherung abschließen. Die damit ein-
hergehenden Kosten trägt der Käufer. 

4.7 Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten ein-
tretende Betriebsstörungen, z.B. durch Aufruhr, Streik, Aussper-
rung, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend 
daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder 
innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziff. 1 
und 2 dieses Abschnittes genannten Termine und Fristen um die 
Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. 

Führt eine entsprechende Störung zu einem Leistungsaufschub 
von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurück-
treten. 

5. Abnahme 

5.1 Der Käufer hat das Recht, innerhalb von acht Tagen nach Zugang 
der Bereitstellungsanzeige den Kaufgegenstand am vereinbarten 
Abnahmeort zu prüfen und die Pflicht, innerhalb dieser Frist den 
Kaufgegenstand abzunehmen. 

5.2 Eine etwaige Probefahrt vor Abnahme ist in den Grenzen üblicher 
Probefahrten bis höchstens 20 km zu halten. 

5.3 Wird der Kaufgegenstand bei einer Probefahrt vor seiner Abnahme 
vom Käufer oder seinem Beauftragten gelenkt, so haftet der Käufer 
für dabei am Fahrzeug entstandene Schäden, wenn diese vom 
Fahrzeuglenker schuldhaft verursacht sind. 

5.4 Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes länger 
als acht Tage ab Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsätzlich 
oder grob fahrlässig im Rückstand, so kann der Verkäufer dem 
Käufer schriftlich eine Nachfrist von acht Tagen setzen mit der Er-
klärung, dass er nach Ablauf dieser Frist eine Abnahme ablehne. 
Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Verkäufer berechtigt, 
durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung 
einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Käufer die Abnahme 
ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig innerhalb   

der Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht im Stande ist. Bei 
Nutzfahrzeugen bedarf es in diesen Fällen auch nicht Bereitstel-
lung. 

5.5 Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15% des 
vereinbarten Kaufpreises. Der Schadenbetrag ist höher oder nied-
riger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käu-
fer einen niedrigeren Schaden nachweist. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer 
auf Grund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum 
des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für 
alle Forderungen, die der Verkäufer gegen den Käufer im Zusam-
menhang mit dem Kaufgegenstand , z.B. auf Grund von Reparatu-
ren oder Ersatzteilelieferungen sowie sonstigen Leistungen ein-
schließlich Treibstofflieferungen, nachträglich erwirbt. Ist der Käu-
fer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich 
rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Ver-
trag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, gilt der Eigen-
tumsvorbehalt auch für Forderungen, die der Verkäufer aus seinen 
laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Käufer hat. 

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum 
Besitz des Fahrzeugbriefes dem Verkäufer zu. 

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den 
Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit 
dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehenden Forderungen 
erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus der laufenden Ge-
schäftsbeziehung eine angemessene Sicherheit besteht. 

6.2 Der Verkäufer kann den Kaufgegenstand herausverlangen, wenn 

- bei einem unter 3.4. Absatz 1 genannten Käufer die dort er-
wähnten Voraussetzungen oder 

- bei einem unter 3.5. genannten Käufer die dort erwähnten Vor-
aussetzungen vorliegen oder jener Käufer die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben hat oder 

- keine Teilzahlungen vereinbart sind und der Käufer mit der Zah-
lung in Verzug kommt oder 

- der Käufer seiner Verpflichtung aus den nachstehenden Ziff. 3 
und 4 dieses Abschnittes oder trotz schriftlicher Aufforderung 
aus nachstehender Ziff. 6 dieses Abschnittes nicht nachkommt. 

Zurückbehaltungsrechte des Käufers, die nicht auf dem Kaufver-
trag beruhen, sind ausgeschlossen. 

Nimmt der Verkäufer den Kaufgegenstand wieder an sich, so sind 
Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer dem 
Käufer den gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im 
Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der 
nur unverzüglich nach der Rücknahme des Kaufgegenstandes ge-
äußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich be-
stellter und vereidigter Sachverständiger, z.B. die Deutsche Auto-
mobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert 
ermitteln. 

Der Verkäufer kann dem Käufer erneut schriftlich eine angemes-
sene Frist zur Erfüllung seiner Verpflichtung setzen uns ankündi-
gen, dass er, wenn der Käufer sie innerhalb dieser Frist erfüllt, die 
Rückgabe des Kaufgegenstandes unter Berücksichtigung des ge-
zahlten gewöhnlichen Verkaufswertes anbieten werde. 

Außer im Falle das in 3.5. trägt der Käufer sämtliche Kosten der 
Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Ver-
wertungskosten betragen ohne Nachweis 5% des Verwertungser-
löses. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der  
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Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist. 

6.3 Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, sind nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Verkäufers eine Veräußerung, Ver-
pfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung und anderweitige, 
die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende Überlassung oder 
Veränderung des Kaufgegenstandes zulässig. 

6.4 Bei Zugriffen von Dritte, insbesondere bei Pfändung des Kaufge-
genstandes oder bei Ausübung des Unternehmerpfandrechts einer 
Werkstatt, hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich schriftlich 
Mitteilung zu machen sowie den Dritten unverzüglich auf den Ei-
gentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. 

6.5 Wurde der Abschluss einer Vollkaskoversicherung vereinbart, hat 
der Käufer diese unverzüglich für die Dauer des Eigentumsvorbe-
halts mit einer angemessenen Selbstbeteiligung abzuschließen mit 
der Maßgabe, dass die Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
dem Verkäufer zustehen. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, für 
sich einen Sicherungsschein über die Fahrzeugvollversicherung zu 
beantragen und Auskunft über das vorgenannte Versicherungs-
verhältnis einzuholen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung trotz 
schriftlicher Mahnung des Verkäufers nicht nach, kann der Verkäu-
fer selbst die Vollkaskoversicherung auf Kosten des Käufers ab-
schließen, die Versicherungsprämien verauslagen und als Teile 
der Forderung aus dem Kaufvertrag einziehen. 

6.6 Der Käufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand während der Dauer 
des Eigentumsvorbehalts in ordnungsgemäßem Zustand zu halten 
und alle erforderlichen Wartungsarbeiten und Instandsetzungen 
unverzüglich – abgesehen von Notfällen – vom Verkäufer oder von 
einer für die Betreuung des Kaufgegenstandes Geeigneten Werk-
statt durchführen zu lassen. 

7. Gewährleistung 

7.1 Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem 
Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes an den Kunden. 

Hiervon abweichend erfolgt der Verkauf von Fahrzeugen unter 
Ausschluss jeglicher Sachmängelprüfung, wenn der Käufer eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des 
Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. Bei arglistigem Verschweigen von 
Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die Beschaffen-
heit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt. 

7.2 Für die Abwicklung der Mängelbeseitigung gilt folgendes: 

a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung hat der Käufer beim Verkäu-
fer geltend zu machen. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprü-
chen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Ein-
gang der Anzeige auszuhändigen. 

b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebs-
unfähig, kann sich der Käufer mit Zustimmung des Verkäufers 
an den dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes 
nächstgelegenen dienstbereiten Kfz-Meisterbetrieb wenden, 
wenn sich der Ort des Betriebsunfähigen Kaufgegenstandes-
mehr als 50 km vom Verkäufer entfernt befindet. 

c) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. 

d) Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käu-
fer bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes 
Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend 
machen. 

8. Haftung 
8.1 Der Verkäufer haftet nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-

mungen für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – wenn 
er, seine gesetzliche Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen sie 
schuldhaft verursacht hat. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet er be-
schränkt: die Haftung besteht nur, soweit der Schaden Leistungen 
von Versicherungen übersteigt und Drittschaden nicht im Rahmen 
des Gesetzes über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter 
ersetzt wird. Die Haftung beschränkt sich dabei der Höhe nach auf 
die jeweiligen Mindestversicherungssummen nach dem Gesetz 
über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter. Nicht ersetzt 
werden jedoch Wertminderung des Kaufgegenstandes, entgange-
ne Nutzung, insbesondere Mietwagenkosten, entgangener Ge-
winn, Abschleppkosten und Wageninhalt sowie Ladung. 

8.2 Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine 
etwaige Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz 
unberührt. 

8.3 Der Verkäufer haftet während seines Verzuges auch für den zufäl-
ligen Untergang des Kaufgegenstandes. Im übrigen sind Ansprü-
che wegen Lieferverzuges in Abschnitt 4. abschließend geregelt. 

8.4 Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer wegen Fehlens zu-
gesicherter Eigenschaften gemäß Abschnitt 7.2 bleiben unberührt. 

8.5 Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Ver-
treter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers 
für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

9. Gerichtsstand 

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und 
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Ver-
käufers. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt o-
der sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. 

10. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder un-
durchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurch-
führbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, 
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kom-
men, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführ-
baren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 
erweist. 

 

Wir informieren den Käufer vor Vertragsabschluss in klar verständlicher Weise und in Textform (schriftlich oder per Mail) über das gesetzliche Wider-
rufsrecht (Punkt B) und das Rückgaberecht (Punkt C). Diese Belehrungen stehen auf den Folgeseiten geschrieben. 
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Widerrufs- und Rückgabebelehrung 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 8, ausgegeben zu Bonn am 12. März 2008 

B Widerrufsbelehrung C Rückgabebelehrung
1. Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - 
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der 
Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleich-
artiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch 
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
§ 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB 
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Ver-
bindung mit § 3 BGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Wider-
ruf ist zu richten an: 

Hartmann GmbH 
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung 
Heinrich-Goebel-Straße 16 
41515 Grevenbroich 

2. Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzun-
gen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfange-
ne Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Werter-
satz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn 
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung 
- wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre -
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Werter-
satz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 
der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie 
die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. 

Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Sie haben die 
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden 
Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie 
bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für 
Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns 
mit deren Empfang. 
 

1. Rückgaberecht 
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen inner-
halb von zwei Wochen durch Rücksendung der Ware zurückge-
ben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. 
B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Wa-
ren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB sowie unserer Pflichten 
gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB. Nur 
bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) 
können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in 
Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. 

In jedem Falle haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der 
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro 
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache 
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder 
eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderen-
falls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Die Rücksendung oder 
das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: 

Hartmann GmbH 
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung 
Heinrich-Goebel-Straße 16 
41515 Grevenbroich 

2. Rückgabefolgen 
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzun-
gen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Ver-
schlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies 
gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf 
deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich ge-
wesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die 
Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße In-
gebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung ver-
meiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Ab-
sendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit 
dem Empfang. 

Hartmann GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Service und Ver-
mittlung, Heinrich-Goebel-Straße 16, 41515 Grevenbroich 
Letzte Aktualisierung: 14.07.2008 

 


